Thema: 
Reformation
Material:
1) Pressemitteilung der EKD 



2) Wissenschaftliche Rezension

Aufgaben:
1. Stellen Sie an zwei Beispielen dar, wie Außenpolitik Karls V., die Reichstage und die Entwicklung des Protestantismus zusammenhängen. (AFBI)

2. Erklären Sie, ob es sich beim Bauernkrieg um eine Vorform des Terrorrismus gehandelt hat. (AFB II)

3. Fassen Sie die Bewertung des Religionsfriedens in den beiden Texten kurz in eigenen Worten zusammen.(AFB I)
4. Erläutern Sie, die Vor- und Nachteile der zentralen cuius regio - eius religio Regelung.

(AFB II)

5. Nehmen Sie Stellung zu der Frage nach der Bedeutung der Themen Reformation und Religionsfrieden für die Gegenwart. (AFB III)

Material
1) 450 Jahre Augsburger Religionsfrieden. Friedenschluss der Konfessionen
Text von der Internetseite der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland), 21. September 2005
Vor genau 450 Jahren, am 25. September 1555, beendete der Augsburger Religionsfrieden die jahrelangen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem katholischen Kaiser Karl V. und den protestantischen Fürsten des so genannten Schmalkaldischen Bundes. Zum ersten Mal seit Beginn der Reformation wurde durch diesen Friedensvertrag die lutherische Konfession als gleichberechtigt anerkannt. [...]

Immerhin mehr als 70 Jahre Frieden gewährleistete der Friedensschluss von Augsburg den Staaten des Deutschen Reiches. Und obwohl zum Beispiel die Reformierten erst mit dem Westfälischen Frieden von 1648 den Katholiken und Lutheranern gleichberechtigt wurden, gilt der Augsburger Religionsfriede als Abschluss der durch die Reformation bedingten Auseinandersetzungen.[...] 

Die EKD gedenkt in verschiedenen Veranstaltungen dieses historischen Friedenschlusses, der angesichts religiöser Legitimierung von Gewalt in unserer Zeit neue Aktualität gewinnt. [...] Bereits am 23. September zeichnet die EKD die Preisträger eines Schülerwettbewerbs zum Thema "Religionsfreiheit und Toleranz - Wie aktuell ist der Augsburger Religionsfriede?" aus. Seit dem 8. September ist eine Sonderbriefmarke zum Augsburger Religionsfrieden im Handel, die auf Anregung der EKD vom Bundesfinanzministerium herausgegeben wird.
Quellenangabe: http://www.ekd.de/aktuell/45865.html (Zugriff: 28.08.2011)

2) Rezension zu: Axel Gotthard, Der Augsburger Religionsfrieden, Münster 2004.
Gotthards These, die er in der sehr gründlichen, ausgiebig in Details verästelten Darstellung überzeugend entfaltet, lässt sich so formulieren: Es habe sich um den Versuch gehandelt, einen auf Dauer angelegten politisch-rechtlichen Frieden im Reich "bei werender [währender = andauernder, permanenter] Spaltung der Religion" herzustellen, der also die religiöse Wahrheitsfrage um des Friedens willen außen vor lassen sollte. Er sei nach anfänglichem, wenn auch mühsam erreichtem Gelingen bis 1580 in den Jahrzehnten danach gescheitert, weil eben dies danach zunehmend nicht oder nicht mehr möglich gewesen sei. Denn einerseits hatte der Religionsfrieden selbst erhebliche Mängel. Andererseits sei auf beiden Seiten die religiöse Wahrheitsfrage politisch wieder bestimmend geworden und habe sich mit jeder anderen Frage im Reich verbunden. […]

Es zeigt sich in Gotthards Darstellungen, dass in Wirklichkeit die Realisierung des Prinzips cuius regio - eius religio keineswegs ein klares und friedensstiftendes Prinzip, sondern mit erheblichen Konflikten verknüpft war. Denn zu viele und verschiedene Rechte unterschiedlicher Rechtsträger standen dem ius reformandi des Landesherrn gegenüber. Diese Rechte aber wurzelten ihrerseits im Reichsrecht, sei es aus der Zeit vor 1555, sei es aus dem Religionsfrieden selbst. So wuchs zwar einerseits die Macht der Landesherren. Aber andererseits konnten die Konflikte nur auf Reichsebene gelöst werden. Dazu mussten sich die Konfessionsparteien in den verschiedenen Organen, die für die Interpretation und Anwendung des Reichsrechtes zuständig waren - Reichstag, Reichsgerichte und letztlich der Kaiser - zu weiteren Klärungen - und d. h. auch zu weltlichen politisch-rechtlichen Kompromissen ohne Rücksicht auf die Religion und die Wahrheitsfrage - bereit finden. Sie mussten auf der Ebene des Konzeptes des weltlich-politischen Friedens bleiben. Aber eben diese wurde, wie Gotthard eingehend darlegt, immer mehr verlassen, und zwar zunehmend in schließlich fast allen Konfliktfragen. Zunächst die Reichsjustiz und dann schließlich auch der Reichstag bzw. die Versammlungen der einzelnen Stände wurden zunehmend blockiert, denn Mehrheitsentscheidungen, die strukturell stets die Katholiken begünstigt hätten, wurden nicht akzeptiert, wenn es auch nur ansatzweise um Religionsfragen ging. Übereinkünfte aber kamen immer weniger zustande, da die Wahrheit Vorrang vor dem Frieden erhielt und sich über sie keine Kompromisse finden ließen. [...]
Heinhard Steiger: Rezension von: Axel Gotthard: Der Augsburger Religionsfrieden, Münster: Aschendorff 2004, in: sehepunkte 6 (2006), Nr. 7/8 [15.07.2006], URL: http://www.sehepunkte.de/2006/07/7344.html (Zugriff: 28.08.2011).
Erwartungshorizont

zu 1) Zusammenhänge (6 Punkte)

z.B. Türkenkriege → Steuer → Rücksicht auf protestantische Reichtsstände

Nach deren Ende: Schlacht am Mühlberg – Sieg über Schmalkaldener Bund

zu 2) (7 Punkte)

Definition Terrorismus: Minderheit will politischer Ziele/Ideen über Verbreitung von Angst durch Gewalt durchsetzen (die Köpfe nicht den Raum besetzen)

Zutreffend? Nein.

Bauern haben konkrete Ziele, keine indirekte Strategie, wollen auch nicht Angst in Köpfen, sondern Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Situation.
Zu 3) (7 Punkte)

Text 1)
 Positive Bewertung, Gleichberechtigung der Lutheraner und Grundlage für jahrzehntelangen Frieden

Text 2) Versuch durch Religionsfrieden dauerhaft Frieden zu stiften gescheitert, da nach 1580 Konfessionen in verschiedenen Gremien wieder auf „Wahrheit“ beharrt haben, dadurch Lahmlegen des Reiches und seiner Institutionen (wo Katholiken Mehrheit besaßen)

Regelungen des RF zogen weitere Konflikte nach sich, die nicht gelöst werden konnten

zu 4) (6 Punkte)

Vermeintlich klare Regelung → aber Seelenheil nicht bei einzelnen, sondern bei Fürsten, für diese weitere Stärkung ihrer Macht, für die einzelnen enorme Nachteile: da Auswanderung schwierig und mit massiven wirtschaftlichen Einbußen verbunden, immerhin aber ein erster Schritt in Berücksichtigung individueller Religionsfreiheit – wenn auch noch weit entfernt von heutigem Verständnis

zu 5) individuelle Antworten (8 Punkte)
